
Text des Bebauungsplanes Nr, 27 der Ge .einde ':esseling 

1. Aufgrund des § 1 Abs. .i der :3aunutzu.n..,.i ' rordnung i.dF der l3ekannt
machun5 vom 26 .11. 1960 i.V. mit§ 4 A'bs . ::; werden die ausnahl'lswei::ie 
zulässigen G~rt@nbaubetriebe , Ta~kstellLn und Ställe für Kleintier
haltung als Zubehör an Kleinsiedlunc;en und landwirtschaftlichen Neben
erwerbsstellen all~emein nicht zugelasseu. 

2 . Hach § 8 Abs. 4 Ba .mutzuncsvt,rordnung werden im Gewer"Jcbf:"trieb nur 
Kfz-Reparaturwerkstätten und Kfz-Karosseriebaubetriebe zuielassen, 
von denen nur Lärm einer solchen Lautstärke ausgeht, daß die in der 
TA-Lärm festgelegten La itst:irkewerte nicht überschritten w<..:trden und 
von denen keine an der Uutz rnl sgrenze des Bnucebietes spürb.f\ren Er
schütter.mgen erzeugt werden . 

3. Aufgrund des § 17 Abs . 4 der Baunutzungsverordnung wird die Zahl der 
angegebenen Vollgeschosse im allgetleinen Wohngebiet als. zwi .gt nd und 
im Gewerbegebiet als Höchstgrenze festgesetzt. 

4. Aufgrund des § 4 der Ersten Verordnung zur Durchführ~ng des Bundec
bauvesetzes idF vom 21 . 4 .1 '.)70 und des§ 103 Abs. 1 Zii'f . 1 der Landes
bauordnung idF vom 27 .~.' 'v wird für alle Gebäude im Planbere.i.ch die 
Flachdachbauweise zwi .<.!. vorgeschrieben . ' 

5. Die Bauweise wird ~ls gesch:osser. festgesetzt (§ 22 Abs. 1 der F~
nutzungsverordnung) . 

6. DiP. im Plan festgesetzten privaten Grünflächen zwischen den a ·renzen 
und den Straßenbegrenzungslinien , zwische:'.1 der 13augrenzP und ..:icr süd-
:ichen Plangrenze und an· der Grenze zur zukü.1fti.gen - „ s ... r. de:r 
:Sebnuung f reizuhalten und als Ziergärten n. z le~e.1 · i z unter.1nl t en. , 
(§ 103 Abs . 1 Zi.ff . 5 der Landesbauordnungurd J 6 .... r fl'.ltzm der 
Ge"!!einde Wessf': ... 1 t; über besondere Anfo~dcrt • ge bei d r An~' c;. vor. 
Vorgärten und Gr.mdstückseinfriedig . .uic n vo ".1- . 4 .1969) . 


